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Entscheidungsdatum

08.01.2026

Norm

B-VG Art133 Abs4

DSG §1

DSG §1 Abs1

DSG §24

DSGVO Art12

DSGVO Art13

DSGVO Art14

DSGVO Art17 Abs1

DSGVO Art5 Abs1 lita

DSGVO Art5 Abs1 litb

DSGVO Art5 Abs1 litc

DSGVO Art5 Abs2

DSGVO Art6

DSGVO Art6 Abs1

VwGVG §16

VwGVG §8

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. DSG Art. 1 § 1 heute

2. DSG Art. 1 § 1 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012
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3. DSG Art. 1 § 1 gültig von 01.01.2000 bis 31.12.2013

1. DSG Art. 1 § 1 heute

2. DSG Art. 1 § 1 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

3. DSG Art. 1 § 1 gültig von 01.01.2000 bis 31.12.2013

1. DSG Art. 2 § 24 heute

2. DSG Art. 2 § 24 gültig ab 15.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2024

3. DSG Art. 2 § 24 gültig von 25.05.2018 bis 14.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2017

4. DSG Art. 2 § 24 gültig von 01.01.2010 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2009

5. DSG Art. 2 § 24 gültig von 01.01.2000 bis 31.12.2009

1. VwGVG § 16 heute

2. VwGVG § 16 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 109/2021

3. VwGVG § 16 gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2021

1. VwGVG § 8 heute

2. VwGVG § 8 gültig ab 01.01.2014

Spruch

,
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IM NAMEN DER REPUBLIK!

I. Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr.in Tatjana CARDONA als Vorsitzende sowie die

fachkundige Laienrichterin Mag.a Viktoria HAIDINGER und den fachkundigen Laienrichter Mag. Thomas GSCHAAR als

Beisitzer über die Beschwerde XXXX wegen Verletzung der EntscheidungspDicht durch die Datenschutzbehörde

betreEend eine Datenschutzbeschwerde vom 17.08.2024 (Beschwerdegegner: XXXX , vertreten durch: Baker &

McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG) in nichtöEentlicher Sitzung zu Recht:römisch eins. Das

Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr.in Tatjana CARDONA als Vorsitzende sowie die fachkundige

Laienrichterin Mag.a Viktoria HAIDINGER und den fachkundigen Laienrichter Mag. Thomas GSCHAAR als Beisitzer über

die Beschwerde römisch 40 wegen Verletzung der EntscheidungspDicht durch die Datenschutzbehörde betreEend eine

Datenschutzbeschwerde vom 17.08.2024 (Beschwerdegegner: römisch 40 , vertreten durch: Baker & McKenzie

Rechtsanwälte LLP & Co KG) in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht:

A)

1. Der Datenschutzbeschwerde wird teilweise stattgegeben und festgestellt, dass der Beschwerdegegner den

Beschwerdeführer dadurch in seinem Recht auf Geheimhaltung nach § 1 Abs 1 DSG sowie in seinen Rechten gemäß

Art. 5 Abs. 1 lit. a, b und c, Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 6 Abs. 1 DSGVO verletzt hat, indem er trotz behaupteter Löschung

der E-Mail-Adresse diese am 26.01.2024 wieder verwendete.1. Der Datenschutzbeschwerde wird teilweise

stattgegeben und festgestellt, dass der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer dadurch in seinem Recht auf

Geheimhaltung nach Paragraph eins, Absatz eins, DSG sowie in seinen Rechten gemäß Artikel 5, Absatz eins, Litera a, b

und c, Artikel 5, Absatz 2, sowie Artikel 6, Absatz eins, DSGVO verletzt hat, indem er trotz behaupteter Löschung der E-

Mail-Adresse diese am 26.01.2024 wieder verwendete.

2. Die Datenschutzbeschwerde wegen Verletzung der Art. 12, 13 und 14 DSGVO wird als unbegründet abgewiesen.2.

Die Datenschutzbeschwerde wegen Verletzung der Artikel 12, 13 und 14 DSGVO wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

II. Das Bundesverwaltungsgericht fasst durch die Richterin Dr.in Tatjana CARDONA als Vorsitzende sowie die

fachkundige Laienrichterin Mag.a Viktoria HAIDINGER und den fachkundigen Laienrichter Mag. Thomas GSCHAAR als

Beisitzer über die Beschwerde von XXXX wegen Verletzung der EntscheidungspDicht durch die Datenschutzbehörde
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betreEend eine Datenschutzbeschwerde vom 17.08.2024 (Beschwerdegegner: XXXX , vertreten durch: Baker &

McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG) in nichtöEentlicher Sitzung den Beschluss:römisch zwei. Das

Bundesverwaltungsgericht fasst durch die Richterin Dr.in Tatjana CARDONA als Vorsitzende sowie die fachkundige

Laienrichterin Mag.a Viktoria HAIDINGER und den fachkundigen Laienrichter Mag. Thomas GSCHAAR als Beisitzer über

die Beschwerde von römisch 40 wegen Verletzung der EntscheidungspDicht durch die Datenschutzbehörde betreEend

eine Datenschutzbeschwerde vom 17.08.2024 (Beschwerdegegner: römisch 40 , vertreten durch: Baker & McKenzie

Rechtsanwälte LLP & Co KG) in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss:

A)

Die Datenschutzbeschwerde wegen Verletzung des Art. 17 Abs. 1 DSGVO wird als unzulässig zurückgewiesen.Die

Datenschutzbeschwerde wegen Verletzung des Artikel 17, Absatz eins, DSGVO wird als unzulässig zurückgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. In der gegenständlichen Datenschutzbeschwerde vom 17.08.2024 machte der Beschwerdeführer eine Verletzung in

seinem Grundrecht auf Geheimhaltung gemäß § 1 Abs. 1 DSG sowie in den Art. 5, 6, 12, 13, 14 und 17 DSGVO durch

den Beschwerdegegner, einen Netzbetreiber, geltend. 1. In der gegenständlichen Datenschutzbeschwerde vom

17.08.2024 machte der Beschwerdeführer eine Verletzung in seinem Grundrecht auf Geheimhaltung gemäß Paragraph

eins, Absatz eins, DSG sowie in den Artikel 5, 6, 12, 13, 14 und 17 DSGVO durch den Beschwerdegegner, einen

Netzbetreiber, geltend.

Dazu brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass der Beschwerdegegner – obwohl dem

Beschwerdeführer im Zusammenhang mit weiteren bereits früher initiierten datenschutzrechtlichen Verfahren bereits

zuvor mehrfach die beantragte Löschung seiner E-Mail-Adresse aus dem System zugesichert worden sei – ihn am

26.01.2024 neuerlich per E-Mail kontaktiert habe. Es liege durch diese Missachtung seiner bereits zuvor beantragten

und ihm zugesicherten Löschung eine Verletzung seines Rechts auf Geheimhaltung nach § 1 Abs. 1 DSG sowie eine

Verletzung des Art. 6 DSGVO vor. Weiters habe der Beschwerdegegner dadurch gegen die Grundsätze der

Rechtmäßigkeit, von Treu und Glauben, der Transparenz, der Zweckbindung und der Datenminimierung im Sinne des

Art. 5 DSGVO verstoßen bzw. deren Einhaltung auch nicht dargelegt. Sofern der Beschwerdegegner die E-Mail-Adresse

zwischen einer Löschung und der Versendung der gegenständlichen E-Mail wieder erfasst haben sollte, sei er darüber

auch nicht weiter informiert worden, woraus ein Verstoß gegen die Art. 12, 13 und 14 DSGVO folge.Dazu brachte der

Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass der Beschwerdegegner – obwohl dem Beschwerdeführer im

Zusammenhang mit weiteren bereits früher initiierten datenschutzrechtlichen Verfahren bereits zuvor mehrfach die

beantragte Löschung seiner E-Mail-Adresse aus dem System zugesichert worden sei – ihn am 26.01.2024 neuerlich per

E-Mail kontaktiert habe. Es liege durch diese Missachtung seiner bereits zuvor beantragten und ihm zugesicherten

Löschung eine Verletzung seines Rechts auf Geheimhaltung nach Paragraph eins, Absatz eins, DSG sowie eine

Verletzung des Artikel 6, DSGVO vor. Weiters habe der Beschwerdegegner dadurch gegen die Grundsätze der

Rechtmäßigkeit, von Treu und Glauben, der Transparenz, der Zweckbindung und der Datenminimierung im Sinne des

Artikel 5, DSGVO verstoßen bzw. deren Einhaltung auch nicht dargelegt. Sofern der Beschwerdegegner die E-Mail-

Adresse zwischen einer Löschung und der Versendung der gegenständlichen E-Mail wieder erfasst haben sollte, sei er

darüber auch nicht weiter informiert worden, woraus ein Verstoß gegen die Artikel 12, 13 und 14 DSGVO folge.

Darüber hinaus beantragte der Beschwerdeführer, die Einleitung eines amtswegigen Prüfverfahrens sowie eines

Verwaltungsstrafverfahrens gegen den Beschwerdeführer in Erwägung zu ziehen und mit einem Pauschalbetrag von

EUR 5.000,- als Privatbeteiligter an diesen Verfahren teilzunehmen.

Der Datenschutzbeschwerde legte der Beschwerdeführer das E-Mail vom 26.01.2024 bei, welches inhaltlich eine

Stromzählerablesung zum Gegenstand hat.



2. Mit Stellungnahme vom 18.10.2024 erwiderte der Beschwerdegegner – soweit verfahrenswesentlich –, dass er

gesetzlich zur Ablesung des Zählerstandes verpDichtet sei und Kunden in diesem Zusammenhang eine

Benachrichtigung zugeschickt werde. Dass diese dem Beschwerdeführer irrtümlich per E-Mail statt per Post übermittelt

wurde, könne nur an einem menschlichen Fehler gelegen haben, für den sich der Beschwerdegegner entschuldige.

Richtig sei, dass der Beschwerdegegner die E-Mail-Adresse des Beschwerdeführers gelöscht habe. Dass diese in

weiterer Folge erneut verwendet wurde, könne nur daran liegen, dass sie zwischenzeitlich anderweitig (neu) erhoben

worden sei. Ob und wann dies erfolgt sei, könne der Beschwerdegegner nicht rekonstruieren oder anderweitig mit

Sicherheit nachvollziehen. Man habe nach der erfolgten Löschung auch intern im System vermerkt, dass der

Beschwerdeführer nicht per Mail kontaktiert werden wolle und daher die E-Mail-Adresse nicht nochmals erhoben oder

genutzt werden dürfe. Der Beschwerdegegner bedauere, dass es hierbei oEensichtlich zu einem Fehler gekommen sei.

Man habe deswegen die internen Systeme nochmals untersucht und die E-Mail-Adresse abermals gelöscht sowie

zusätzlich einen Vermerk hinterlegt, um sicherzustellen, dass künftig keine weiteren E-Mails an den Beschwerdeführer

geschickt werden würden.

3. Der Beschwerdeführer replizierte hierauf – soweit für das Verfahren von Relevanz – mit Schreiben vom 03.12.2024,

dass er aus näheren Gründen die VerpDichtung des Beschwerdegegners zur Stromablesung bestreite. Bezüglich der

Löschung seiner E-Mail-Adresse habe der Beschwerdegegner angesichts der Vorverfahren seine Glaubwürdigkeit

verloren, wobei es aber auch rechtlich irrelevant sei, ob die E-Mail-Adresse gelöscht und neu erfasst oder aber nie

gelöscht worden sei.

4. Mit 23.02.2025 brachte der Beschwerdeführer bei der belangten Behörde die gegenständliche Säumnisbeschwerde

aufgrund des Ablaufs der sechsmonatigen Entscheidungsfrist ein. Er beantragte, das Bundesverwaltungsgericht möge

in der Sache selbst entscheiden, den Beschwerdegegner „abstrafen“ und die Kosten der Säumnisbeschwerde der

belangten Behörde aufzuerlegen sowie dem Beschwerdeführer rückzuerstatten.

5. Der Beschwerdegegner teilte am 06.03.2025 unter Vorlage entsprechender Belege mit, dass sie nach eingehender

Prüfung der Abläufe feststellen habe müssen, dass sie trotz interner Anweisungen die E-Mail-Adresse des

Beschwerdeführers bis zum 02.04.2024 oEenbar nicht dauerhaft aus ihrem System gelöscht habe. Erst mit diesem

Datum sei die Löschung tatsächlich und endgültig vorgenommen worden.

6. Mit Schreiben vom 18.04.2025, beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt am 23.04.2025, legte die belangte

Behörde die Säumnisbeschwerde samt Verwaltungsakt vor.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer hatte mit einem Schreiben vom 28.02.2022 den Beschwerdegegner zur Löschung seiner E-Mail-

Adresse aus seinem System aufgefordert und brachte in diesem Zusammenhang am 27.02.2023 eine – hier nicht

gegenständliche – Datenschutzbeschwerde ein. Der Beschwerdegegner erklärte mit Schreiben vom 28.03.2022, dass er

die E-Mail-Adresse des Beschwerdeführers gelöscht habe.

Am 26.01.2024 kontaktierte der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer wiederum über seine E-Mail-Adresse XXXX

@gmx.at. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin mit der nun gegenständlichen Datenschutzbeschwerde an die

Datenschutzbehörde vom 17.08.2024 wiederum einen Antrag auf Löschung seiner E-Mail-Adresse. Diesem Antrag ging

kein damit zusammenhängendes, an den Beschwerdegegner gerichtetes Verlangen auf Löschung voraus.Am

26.01.2024 kontaktierte der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer wiederum über seine E-Mail-Adresse römisch

40 @gmx.at. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin mit der nun gegenständlichen Datenschutzbeschwerde an die

Datenschutzbehörde vom 17.08.2024 wiederum einen Antrag auf Löschung seiner E-Mail-Adresse. Diesem Antrag ging

kein damit zusammenhängendes, an den Beschwerdegegner gerichtetes Verlangen auf Löschung voraus.

Der Beschwerdegegner hat die E-Mail-Adresse des Beschwerdeführers aufgrund fehlerhafter interner Abläufe

tatsächlich nicht schon am 28.03.2022, sondern erst am 02.04.2024 aus ihrem System gelöscht.

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen ergeben sich aus dem unstrittigen Parteienvorbringen, wobei der Beschwerdegegner mit Schreiben

vom 06.03.2025 letztlich selbst mitteilte und unter Vorlage von Belegen ausführte, dass fehlerhafte interne Abläufe

dazu geführt hätten, dass die E-Mail-Adresse des Beschwerdeführers trotz zuvor gegenteiliger Informationen erst am



02.04.2024 aus ihrem System gelöscht wurde.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

3.1. Rechtsgrundlagen:

§ 1 DSG – Grundrecht auf DatenschutzParagraph eins, DSG – Grundrecht auf Datenschutz

(1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf

Geheimhaltung der ihn betreEenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht.

Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder

wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des BetroEenen oder

mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung

überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei EingriEen einer staatlichen Behörde nur

auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die

Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öEentlicher

Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen

der BetroEenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der EingriE in das Grundrecht jeweils nur in

der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen

Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des BetroEenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen

des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig,

und zwar bei EingriEen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Artikel 8, Absatz 2, der

Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), Bundesgesetzblatt Nr. 210

aus 1958,, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art

nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öEentlicher Interessen vorsehen und müssen

gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der BetroEenen festlegen. Auch im

Falle zulässiger Beschränkungen darf der EingriE in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden

Art vorgenommen werden.

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreEende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung oder

zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe

gesetzlicher Bestimmungen

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen, und wozu sie

verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden;

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten.

(4) Beschränkungen der Rechte nach Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulässig.(4)

Beschränkungen der Rechte nach Absatz 3, sind nur unter den in Absatz 2, genannten Voraussetzungen zulässig.

Art. 5 DSGVO – Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener DatenArtikel 5, DSGVO – Grundsätze für die

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten müssen

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroEene Person nachvollziehbaren Weise

verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht

zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öEentlichen Interesse liegende

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel

89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt

sein („Datenminimierung“);
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d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu

treEen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich

gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);

e) in einer Form gespeichert werden, die die IdentiSzierung der betroEenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es

für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert

werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und

organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroEenen

Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche

und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden

(„Speicherbegrenzung“);

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet,

einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust,

unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische

Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen

können („Rechenschaftspflicht“).

Art. 6 DSGVO – Rechtmäßigkeit der VerarbeitungArtikel 6, DSGVO – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die betroEene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreEenden personenbezogenen Daten für

einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroEene Person ist, oder zur

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroEenen Person oder einer anderen

natürlichen Person zu schützen;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öEentlichen Interesse liegt oder in

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich,

sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroEenen Person, die den Schutz

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroEenen Person um

ein Kind handelt.

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

(2) Die Mitgliedstaaten können speziSschere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser

Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen,

indem sie speziSsche Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine

rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere

besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX.(2) Die Mitgliedstaaten können speziSschere Bestimmungen zur

Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz

1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie speziSsche Anforderungen für die Verarbeitung sowie

sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung

zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel römisch neun.

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch

a) Unionsrecht oder

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt.

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß

Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öEentlichen Interesse liegt oder in



Ausübung öEentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann

speziSsche Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter

anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der

Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen

betroEen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten oEengelegt werden

dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche

Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung

einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere

Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im

öEentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen

Zweck stehen.Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der

Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öEentlichen

Interesse liegt oder in Ausübung öEentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese

Rechtsgrundlage kann speziSsche Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung

enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden,

welche Personen betroEen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten

oEengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und

welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur

Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige

besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel römisch neun. Das Unionsrecht oder das Recht der

Mitgliedstaaten müssen ein im öEentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis

zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten

erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroEenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der

Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum

Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen,

ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich

erhoben wurden, vereinbar ist — unter anderem

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken

der beabsichtigten Weiterverarbeitung,

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des

Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß

Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten

gemäß Artikel 10 verarbeitet werden,

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann.

Art. 12 DSGVO – Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der

betroffenen PersonArtikel 12, DSGVO – Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung

der Rechte der betroffenen Person

(1) Der Verantwortliche triEt geeignete Maßnahmen, um der betroEenen Person alle Informationen gemäß den

Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung

beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen

Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung

der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroEenen

Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroEenen Person in anderer

Form nachgewiesen wurde.



(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroEenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22. In

den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der

betroEenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, wenn er glaubhaft

macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren.

(3) Der Verantwortliche stellt der betroEenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 22

ergriEenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur

Verfügung. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der

Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die betroEene Person

innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die

Verzögerung. Stellt die betroEene Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg

zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroEenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die betroEene

Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür

und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf

einzulegen.

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Artikeln 15 bis

22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei oEenkundig unbegründeten oder — insbesondere

im Fall von häuSger Wiederholung — exzessiven Anträgen einer betroEenen Person kann der Verantwortliche

entweder

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder

die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden.

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den oEenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu

erbringen.

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den

Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur

Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

(7) Die Informationen, die den betroEenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, können in

Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher

und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln.

Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der

Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der Verfahren für die Bereitstellung standardisierter

Bildsymbole zu erlassen.

Art. 13 DSGVO – InformationspDicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroEenen PersonArtikel

13, DSGVO – Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroEenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroEenen

Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die

Verarbeitung;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem

Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und



f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine

internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder

Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit,

wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroEenen Person zum Zeitpunkt

der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und

transparente Verarbeitung zu gewährleisten:

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien

für die Festlegung dieser Dauer;

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreEenden personenbezogenen

Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen

eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroEene Person verpDichtet ist, die personenbezogenen Daten

bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und

f) das Bestehen einer automatisierten EntscheidungsSndung einschließlich ProSling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4

und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und

die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als

den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroEenen Person vor dieser

Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß

Absatz 2 zur Verfügung.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 Snden keine Anwendung, wenn und soweit die betroEene Person bereits über die

Informationen verfügt.

Art. 14 DSGVO – InformationspDicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroEenen Person erhoben

wurdenArtikel 14, DSGVO – InformationspDicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroEenen Person

erhoben wurden

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroEenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der

betroffenen Person Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die

Verarbeitung;

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten;

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem

Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder

Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit,

eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.



(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroEenen Person die folgenden

Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroEenen Person gegenüber eine faire und transparente

Verarbeitung zu gewährleisten:

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien

für die Festlegung dieser Dauer;

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem

Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreEenden personenbezogenen

Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen

eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öEentlich zugänglichen

Quellen stammen;

g) das Bestehen einer automatisierten EntscheidungsSndung einschließlich ProSling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4

und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und

die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2

a) unter Berücksichtigung der speziSschen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer

angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroEenen Person verwendet werden sollen,

spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,

c) falls die OEenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten

Offenlegung.

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als

den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroEenen Person vor dieser

Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß

Absatz 2 zur Verfügung.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern

würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öEentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für

wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz

1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte PDicht

voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In

diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der

berechtigten Interessen der betroEenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die

Öffentlichkeit,

c) die Erlangung oder OEenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der

Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroEenen

Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder



d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis,

einschließlich einer satzungsmäßigen GeheimhaltungspDicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden

müssen.

Art. 17 DSGVO – Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)Artikel 17, DSGVO – Recht auf Löschung („Recht auf

Vergessenwerden“)

(1) Die betroEene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreEende

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpDichtet, personenbezogene

Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,

nicht mehr notwendig.

b) Die betroEene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe

a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die

Verarbeitung.

c) Die betroEene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroEene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen VerpDichtung nach dem Unionsrecht

oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel

8 Absatz 1 erhoben.

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öEentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren

Löschung verpDichtet, so triEt er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung

Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroEene Person

von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser

personenbezogenen Daten verlangt hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

b) zur Erfüllung einer rechtlichen VerpDichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der

Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

c) aus Gründen des öEentlichen Interesses im Bereich der öEentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2

Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;

d) für im öEentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für

statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

§ 24 DSG – Beschwerde an die DatenschutzbehördeParagraph 24, DSG – Beschwerde an die Datenschutzbehörde

(1) Jede betroEene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass

die Verarbeitung der sie betreEenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder gegen § 1 oder Artikel 2 1.

Hauptstück verstößt. Dies gilt nicht, soweit ein Recht auf Beschwerde beim Parlamentarischen Datenschutzkomitee

gemäß § 35f Abs. 1 besteht.(1) Jede betroEene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde,



wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreEenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder

gegen Paragraph eins, oder Artikel 2 1. Hauptstück verstößt. Dies gilt nicht, soweit ein Recht auf Beschwerde beim

Parlamentarischen Datenschutzkomitee gemäß Paragraph 35 f, Absatz eins, besteht.

(2) Die Beschwerde hat zu enthalten:

1. die Bezeichnung des als verletzt erachteten Rechts,

2. soweit dies zumutbar ist, die Bezeichnung des Rechtsträgers oder Organs, dem die behauptete Rechtsverletzung

zugerechnet wird (Beschwerdegegner),

3. den Sachverhalt, aus dem die Rechtsverletzung abgeleitet wird,

4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,

5. das Begehren, die behauptete Rechtsverletzung festzustellen und

6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.

(3) Einer Beschwerde sind gegebenenfalls der zu Grunde liegende Antrag und eine allfällige Antwort des

Beschwerdegegners anzuschließen. Die Datenschutzbehörde hat im Falle einer Beschwerde auf Ersuchen der

betroffenen Person weitere Unterstützung zu leisten.

(4) Der Anspruch auf Behandlung einer Beschwerde erlischt, wenn der Einschreiter sie nicht binnen eines Jahres,

nachdem er Kenntnis von dem beschwerenden Ereignis erlangt hat, längstens aber binnen drei Jahren, nachdem das

Ereignis behaupteter Maßen stattgefunden hat, einbringt. Verspätete Beschwerden sind zurückzuweisen.

(5) Soweit sich eine Beschwerde als berechtigt erweist, ist ihr Folge zu geben. Ist eine Verletzung einem

Verantwortlichen des privaten Bereichs zuzurechnen, so ist diesem aufzutragen, den Anträgen des Beschwerdeführers

auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Datenübertragung in jenem Umfang zu entsprechen, der

erforderlich ist, um die festgestellte Rechtsverletzung zu beseitigen. Soweit sich die Beschwerde als nicht berechtigt

erweist, ist sie abzuweisen.

(6) Ein Beschwerdegegner kann bis zum Abschluss des Verfahrens vor der Datenschutzbehörde die behauptete

Rechtsverletzung nachträglich beseitigen, indem er den Anträgen des Beschwerdeführers entspricht. Erscheint der

Datenschutzbehörde die Beschwerde insofern als gegenstandslos, so hat sie den Beschwerdeführer dazu zu hören.

Gleichzeitig ist er darauf aufmerksam zu machen, dass die Datenschutzbehörde das Verfahren formlos einstellen wird,

wenn er nicht innerhalb einer angemessenen Frist begründet, warum er die ursprünglich behauptete Rechtsverletzung

zumindest teilweise nach wie vor als nicht beseitigt erachtet. Wird durch eine derartige Äußerung des

Beschwerdeführers die Sache ihrem Wesen nach geändert (§ 13 Abs. 8 AVG), so ist von der Zurückziehung der

ursprünglichen Beschwerde und der gleichzeitigen Einbringung einer neuen Beschwerde auszugehen. Auch diesfalls

ist das ursprüngliche Beschwerdeverfahren formlos einzustellen und der Beschwerdeführer davon zu verständigen.

Verspätete Äußerungen sind nicht zu berücksichtigen.(6) Ein Beschwerdegegner kann bis zum Abschluss des

Verfahrens vor der Datenschutzbehörde die behauptete Rechtsverletzung nachträglich beseitigen, indem er den

Anträgen des Beschwerdeführers entspricht. Erscheint der Datenschutzbehörde die Beschwerde insofern als

gegenstandslos, so hat sie den Beschwerdeführer dazu zu hören. Gleichzeitig ist er darauf aufmerksam zu machen,

dass die Datenschutzbehörde das Verfahren formlos einstellen wird, wenn er nicht innerhalb einer angemessenen

Frist begründet, warum er die ursprünglich behauptete Rechtsverletzung zumindest teilweise nach wie vor als nicht

beseitigt erachtet. Wird durch eine derartige Äußerung des Beschwerdeführers die Sache ihrem Wesen nach geändert

(Paragraph 13, Absatz 8, AVG), so ist von der Zurückziehung der ursprünglichen Beschwerde und der gleichzeitigen

Einbringung einer neuen Beschwerde auszugehen. Auch diesfalls ist das ursprüngliche Beschwerdeverfahren formlos

einzustellen und der Beschwerdeführer davon zu verständigen. Verspätete Äußerungen sind nicht zu berücksichtigen.

(7) Der Beschwerdeführer wird von der Datenschutzbehörde innerhalb von drei Monaten ab Einbringung der Bes

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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